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   Sitzungsvorlage DS 2013/020/1 

   Hauptamt 
Thomas Oberhofer 
(Stand: 21.01.2013) 

Verwaltungs- und Kulturausschuss 

nicht öffentlich am 21.01.2013  

Gemeinderat 

öffentlich am 28.01.2013  

 

  Mitwirkung: 
Stadtkämmerei 
 
 
Aktenzeichen:  

 

 

Kommunales Beteiligungsmanagement 

- Aufbau und Organisation 

- Änderung der Hauptsatzung 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Der Gemeinderat stimmt dem stufenweisen Aufbau des Beteiligungsmanage-
ments zu. 

2. Die Beteiligungsangelegenheiten werden dem Verwaltungs- und Kulturaus-
schuss zugewiesen; die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung wird ent-
sprechend Anlage 5 beschlossen. 
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Sachverhalt: 

 

Die Stadt Ravensburg hat ihre Organisationsformen in den vergangenen Jah-

ren laufend weiterentwickelt. Durch die Gründung von Zweckverbänden, Ei-

genbetrieben, Eigengesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, Stiftungen und 

von einem eingetragenen Verein konnten zahlreiche öffentliche Aufgaben ge-

meindeübergreifend organisiert, effektiv wahrgenommen und unternehmerisch 

neu gestaltet werden. Die Beteiligungsunternehmen tragen entscheidend zur 

Erfüllung öffentlicher Aufgaben, aber auch zur Finanzkraft der Stadt bei. 

 

Mit der Neuordnung der Stadtkämmerei (s. GR-Beschluss vom 26.09.2011, 

DS 311/2011) wurde das Thema Beteiligungsmanagement kommunaler Betei-

ligungen erneut aufgegriffen. Es bestand Einigkeit, dass eine Abteilung "Betei-

ligungsverwaltung" gegründet werden und bei der Stadtkämmerei angesiedelt 

werden soll. Die Beteiligungsverwaltung solle das Management der Beteili-

gungen neu organisieren, das Berichtswesen über die Beteiligungen verbes-

sern sowie das Controlling derselben verstärken. Dabei wurde zugesagt, das 

Profil des Beteiligungsmanagements gemeinsam mit dem Gremium auszuar-

beiten bzw. abzustimmen. 

 

Über die Vorstellungen der Verwaltung zum Aufbau eines wirkungsvollen Be-

teiligungsmanagements innerhalb der Abteilung der Stadtkämmerei wird be-

richtet. 

1. Städt. Beteiligungen 

Die Stadt Ravensburg ist bisher vor allem an folgenden Organisationen  

beteiligt (jeweiliges Jahr der Gründung): 

 

 Abwasserzweckverband Mariatal (1962) 

 Stadtwerke Ravensburg, Gründung Eigenbetrieb (1973) 

 Oberschwaben Klinik gGmbH (1996) 

 Technische Werke Schussental GmbH & Co KG (2000) 

 Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg, Gründung (2000) 

 OberschwabenHallen GmbH (2002) 

 

Neben den Beteiligungen bestehen kommunale Stiftungen, für die die Stadt 

Ravensburg eine Patronatserklärung abgegeben hat.  

 

 Stiftung Heilig-Geist-Spital (1997) 

 Stiftung Bruderhaus (1998) 

 

Eine Übersicht der städt. Beteiligungen ergibt sich aus Anlage 1 und dem 

jährlichen städt. Beteiligungsbericht. 

 

Die Beteiligungen sind bisher den jeweils fachlich berührten Dezernaten zu-

geordnet; die Dezernenten nehmen die Interessen der Stadt gegenüber den 

Beteiligungen wahr. Zur heutigen Organisationsstruktur vgl. Anlage 2. 
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Die Beteiligungsunternehmen werden jeweils von einer Geschäftsleitung ge-

führt; wesentliche Entscheidungen treffen die eingerichteten Gremien (z. B. 

Aufsichtsräte). 

2. Weiterentwicklung und Elemente eines städt. Beteiligungsmanagements 

In den vergangenen Jahren ist nicht nur die Zahl der städt. Beteiligungen, 

sondern auch ihre Bedeutung für die öffentliche Aufgabenerfüllung und die 

Finanzsituation der Stadt stark gewachsen. Die Einflussnahme auf die Beteili-

gungsgesellschaften ist deshalb eine wichtige Aufgabe der Dezernenten und 

der jeweils berufenen Gremien, in denen die Fraktionen des Gemeinderats 

vertreten sind.  

 

Bestimmte Entscheidungen der Beteiligungsgesellschaften sind gesetzlich der 

Gesellschafterversammlung vorbehalten; dies sind z. B. gemäß § 103a GemO 

die Jahresabschlüsse, die Ergebnisverwendung und die Änderung von Unter-

nehmensverträgen. Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung ist 

der Oberbürgermeister; er hat vor seiner Entscheidung eine Weisung des 

Gemeinderats einzuholen.  

 

Der jährliche Beteiligungsbericht (§ 105 GemO) dient dazu, Transparenz zu 

schaffen und die Entwicklung der verschiedenen Beteiligungen darzustellen.  

 

Die Stadt Ravensburg hat ihre Verpflichtungen aus der Beteiligung an Unter-

nehmen, aber auch ihre Interessen an der Entwicklung dieser Beteiligungen 

bisher intensiv wahrgenommen. Die sehr unterschiedlichen öffentlichen Auf-

gaben, die von Beteiligungsunternehmen wahrgenommen werden, erfordern 

sehr detaillierte Fachkenntnisse, die in den einzelnen Dezernaten der Verwal-

tung und ihren Ämtern vorgehalten werden. Die jeweiligen Gremien (Auf-

sichtsräte, Stiftungsräte, Ausschüsse) sind intensiv in die Arbeit der Beteili-

gungsunternehmen eingebunden.  

 

Ein zentrales Beteiligungsmanagement, in dem die Daten der verschiedenen 

Beteiligungsunternehmen zusammengefasst, Berichte ausgewertet, Gesell-

schafterentscheidungen vorbereitet werden, wurde aber bisher nicht einge-

richtet. Die Verwaltung schlägt vor, das kommunale Beteiligungsmanagement 

der Stadt daher nach folgenden Gesichtspunkten thematisch neu zu ordnen 

(Anlage 3): 

 

Beteiligungssteuerung 

 

Beteiligungsmanagement mit 

 Beteiligungsverwaltung 

 Beteiligungscontrolling und 

 Betreuung Mandatsträger. 
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2.1 Beteiligungssteuerung 

Die Beteiligungssteuerung ist Aufgabe des Gemeinderats und der Verwal-

tungsführung. Bestandteil der Beteiligungssteuerung sind organisationspoliti-

sche Überlegungen, Entwicklung strategischer Unternehmensziele und Über-

wachung der Umsetzung, Abgleich mit den gesamtstädtischen Zielen, kurz 

gesagt: die Wahrnehmung der Gesellschafterfunktion. 

 
2.2 Beteiligungsmanagement (Anlage 4) 

Das Beteiligungsmanagement (Aufgabe der Verwaltung) dient der Beteili-

gungssteuerung durch Ergebnisvorbereitung, - unterstützung, -durchführung 

und –kontrolle. Dazu gehören im Wesentlichen  

 

die Beteiligungsverwaltung, 

das Beteiligungscontrolling sowie  

die Mandatsbetreuung. 

 

Die Beteiligungsverwaltung bündelt alle administrativen Tätigkeiten im Zu-

sammenhang mit den Beteiligungen. Bei der Beteiligungsverwaltung werden 

alle Unterlagen und Informationen zu den Beteiligungen zentral verwaltet und 

die formale Rechtmäßigkeit (z.B. Kontrolle rechtzeitige Vorlage Jahresab-

schlüsse usw.) überwacht. Weitere Aufgabe der Beteiligungsverwaltung ist  

auch die Erstellung der regelmäßigen jährlichen rückblickenden Beteiligungs-

berichte. Ziel einer Beteiligungsverwaltung ist der Aufbau eines zentralen Do-

kumenten- und Informationsarchivs zu allen Beteiligungen der Stadt. Dies 

schließt neben wirtschaftlichen Vorgängen (Bilanzen etc.) auch ein Vertrags-

archiv mit ein. Beispielhafte Aufgaben: 

a) Überwachung der Einhaltung der Termine für die Erstellung von 
Wirtschaftsplan und Jahresabschluss 

b) Zusammenführung, Archivierung und Pflege wichtiger Unterneh-
mensverträge, Gutachten etc.. 

c) Überwachung eines unterjährigen Berichtswesens 

d) Abwicklung der direkten finanziellen Transaktionen mit dem Kom-
munalhaushalt 

e) Erstellen Beteiligungsbericht 

 

Aufgaben des Beteiligungscontrolling ist die Unterstützung der Beteili-

gungssteuerung durch die Entwicklung und Erstellung eines laufenden Be-

richtswesens, die Erstellung und Auswertung von Kennzahlen, das Auswerten 

des Wirtschaftsplans, der Jahresabschlüsse und Prüfberichte. Das Beteili-

gungscontrolling hat insoweit unterstützende Funktion, indem entsprechende 

Analysen und Sachverhaltsbewertungen zu einzelnen Beteiligungen vorge-

nommen werden. 

Das operative Beteiligungscontrolling unterstützt vor allem die kurzfristige 

Steuerung der Beteiligungen. Es nutzt Instrumentarien der Planung, der In-

formationsgewinnung und der betriebswirtschaftlichen Analyse, um den für die 

Beteiligungssteuerung verantwortlichen Mandatsträger über die aktuelle Lage 
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der Beteiligungen zu berichten. Beteiligungscontrolling nimmt eine steue-

rungsunterstützende Funktion ein. 

 

Weiterer Teil des Beteiligungsmanagements ist die Mandatsbetreuung. Sie 

unterstützt die Mandatsträger kommunaler Gremien in fachlicher Hinsicht in 

dem die Ergebnisse des operativen Beteiligungscontrollings den Mandatsträ-

gern erläutert werden. Ebenso organisiert das Beteiligungsmanagament bei 

bedarf zentrale Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen zu einschlägigen 

Themen kommunaler Beteiligungen. Beispielhafte Aufgaben: 

a) Beratung der Mandatsträger zu formalen Fragen der Aufsichtsrats-
tätigkeit 

b) Sichtung und Kommentierung von Sitzungsvorlagen bei Bedarf 

 
2.3 Grenzen des Beteiligungsmanagements 

Gutes Beteiligungsmanagement bedeutet auch Balance: Balance zwischen 

größtmöglichen Managementfreiheit der Beteiligungen, die ja mit den Ausglie-

derungen ausdrücklich erwünscht waren und einen Mindestmaß an Steuerung 

auf der anderen Seite. Das Beteiligungsmanagement kann und darf nicht in 

das operative Geschäft der Beteiligungen hineinreichen, operative Entschei-

dungen der Unternehmen bleiben ausnahmslos der Unternehmensleitung 

überlassen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass Unternehmen, die im Wettbe-

werb stehen unternehmerischer Freiheiten brauchen um im Markt bestehen zu 

können. Zielvereinbarungen und Berichtswesen durch die Beteiligungsverwal-

tung helfen den Entscheidungsträgern, die adäquate kommunale Leistungser-

füllung durch die Beteiligungen zu überprüfen und sicherzustellen. Zu berück-

sichtigen ist auch, dass Aufsichtsräte dem Unternehmensinteresse verpflichtet 

sind und bei ihrer Tätigkeit gesellschaftsrechtlichen Pflichten (z.B. Verschwie-

genheit) unterliegen. Dieselbe Verpflichtung gilt auch für die Beteiligungsver-

waltung. 

 

Beteiligungsmanagement kann aus Sicht der Verwaltung NICHT: 

a) die strategischen Entscheidungen zur Ausrichtung einer Beteiligung 
beurteilen. Es ist nicht Sache der Beteiligungssteuerung, die Ziel-
ausrichtung einzelner Geschäftsfelder (Bsp.: Eigenveranstaltungen 
der OberschwabenHallen GmbH) zu beurteilen. Hierfür sind die 
Geschäftsführung und die aufsichtsführenden Gremien weiterhin 
zuständig! 

b) die Funktion der Aufsichtsräte übernehmen. 

c) die Entscheidungen der Geschäftsführung im laufenden Geschäft 
flankieren. 

d) die Geschäftspolitik der Beteiligungen inhaltlich bewerten! 
Bsp.: Inhaltliche Bewertung einzelner Felder der Geschäftspolitik 

 

 
2.4 Weiterentwicklung des städtischen Beteiligungsmanagements 

Bei der Neuausrichtung der Stadtkämmerei wurde bereits entschieden, dass 

die Beteiligungen der Stadtverwaltung stärker zentral von einer Stelle aus be-

trachtet werden müssen, ohne dass die fachliche Beratung der bisherigen 
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Fachämter und der Dezernenten allerdings untergeht. Eine Abteilung Beteili-

gungsmanagement wurde eingerichtet, bisherige Stellenanteile aus der Betei-

ligungsverwaltung dort angesiedelt. Seit dem Haushaltsplan 2010 wurde eine 

Stelle vorsorglich im Stellenplan der Stadtverwaltung aufgenommen, Perso-

nalkosten sind allerdings nicht finanziert. 

 

Auch im Hinblick auf die derzeit vorhandene kritische Finanzsituation der 

Stadt mit den bestehenden Risiken schlägt die Verwaltung zunächst einen 

schrittweisen Aufbau und Weiterentwicklung eines Beteiligungsmanagements 

ab dem Jahr 2013 mit dem vorhandenen Personal vor. Die Beteiligungsver-

waltung soll gestärkt werden, ein operatives Beteiligungscontrolling mit dem 

vorhandenen Personal als ein erster Schritt aufgebaut werden. 

 

Mit der Aufgabe wird zunächst Frau Boneberger in der Sachbearbeitung be-

traut. Die Abteilungsleitung übernimmt im Aufbau der Abteilung zunächst der 

Stadtkämmerer, Herr Engele. 

 

Schwerpunkt des Beteiligungsmanagements bilden aus Sicht der Verwaltung 

für 2013 zunächst: 

a) der schrittweise Aufbau eines kennzahlengestützten regelmäßi-
gen Berichtswesen sein, um zeitnah über Entwicklungen in den 
Beteiligungen berichten zu können wie auch Gesellschafterent-
scheidungen fachlich und finanziell fundiert vorzubereiten. 

b) die Einrichtung eines zentralen Dokumenten- / Aktenmanage-
ments bestehend aus der Zusammenführung, Archivierung und 
fortlaufender Pflege aller wichtigen Unternehmensverträge, Gutach-
ten etc.. zur Schaffung einer transparenten Informationsbasis. 

 

Über den Aufbaustand wird, auch mit Blick auf die im 1. Hj. anstehende Haus-

haltskonsolidierung, im 4. Quartal 2013 im Verwaltungs- und Kulturausschuss 

berichtet. 

 
2.5 Zuständiges Gremium 

Zuständiger Ausschuss für das Beteiligungsmanagement wird der Verwal-

tungs- und Kulturausschuss. Er erhält regelmäßige Berichte über die Situation 

der Beteiligungen (ggfls. Quartalsberichte) und berät Gesellschafterentschei-

dungen vor. Der Verwaltungs- und Kulturausschuss ist bisher schon für die 

Finanzen der Stadt zuständig. Ergänzend bietet sich an, das Beteiligungsma-

nagement daher diesem Ausschuss zuzuweisen.  

 

Die Zuständigkeit beschließender Ausschüsse ist in der Hauptsatzung gere-

gelt; um den Verwaltungsausschuss explizit als Ausschuss für das Beteili-

gungsmanagement zu benennen, ist eine Änderung der Hauptsatzung not-

wendig (Anlage 5). 
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